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* Zum Kapitel Lehrerbildung.
Die Kathol. Bezirkslehrervereine München-Stadt und -Land haben folgende

Leitsätze zur Lehrerbildung aufgestellt:
X. Da« Ziel der Lehrerbildung soll sein:
1. Die Vermittlung eine« bestimmte» Mäste« von Allgemeinbildung mit

einer fremden Sprache.
2. Die Vermittlung einer tiefgehenden konfessionellen Berafêbildung in

Theorie und Praxi«.
It. !Lildung«einrichtungen für Volk«schullehrer.
Der Bildung«gang der Volk«schullehrer soll dem der Mehrzahl der andern

gebildeten Berufe angeglichen werden, wa« durch die folgenden Einrichtungen
geschehen kann:

1. Pràparandenschule. Diese ist eine vierkurfige Anstalt, in die Knaben
nach siebenjährigem Besuche der Volksschule auf Grund einer Prüfung aufgenommen
werden.

Die Pràparandenschule dient nur der allgemeinen Bildung. Ihr Lehr-
plan ist in der Weise zu gestalten, dast in den ersten Kursen nicht dlost der in
der Volk«schule erworbene Wissensstoff wiederholt, sondern auf dem VolkSschul-
Wissen weitcrgebaut wird. Da« Wiffen soll erweitert und vertieft und der
Schüler allmählich zu wissenschaftlicher Bearbeitung und Verarbeitung der Bild-
ung«stoffe befähigt werden.

Nach Bestehen einer Präparanden-Schlustprüsung ist der Berechtigung«-
schein zum Einjahrig-Freiwilligen-Dienst zu gewähren.

Wenn auch die Pràparandenschule al« die geeignetste VorbereitungSanstalt
aus da« Lehrerseminar zu betrachten ist, so soll doch auch den Absolventen eine«
sechSkurfigen Progymnasium«, einer sechßkurflgen Realschule oder ühnliber An-
stalten der Zugang zum Lehrerseminar ohne Adlegung einer besondern Prüfung
offen sein.

2. Da« Lehrerseminar. Diese« ist die eigentliche B.rufSdildungSanstalt
sür den Volktschuldienst und umsaht drei Kurie. Davon dienen die beiden
ersten Jahre der Allgemein- und Berufsbildung >n gleichmàstiger Weis«, während
im dritten Jahre in erster Linie die Berustbildung zu ihrem Rechte kommt
lPàdagogium).

Tie Allgemeinbildung bewegt sich in streng wissenschaftlichen Bahnen;
bri der Berufsbildung ist neben der Vermittlung be« theoretischen Wissensstoffe«
in autgiebigster Weis« die Einführung in die VolkSschulpraxi« zu pflegen.

Die Seminarschlustprüfung zerfällt in einen allgemein wissenschaftlichen
und einen beruflichen Teil.

Um eine einheitliche Bildung und Erziehung der VolkSlchullehrer zu
garantieren, find Pràparandenschule und Lehrerseminar zu stebenkursigen Lehrer-
dildungSonstalten zu vereinigen.

3. Die Univ,rsitât. Die Volk«schullehrer sind auf Grund der Seminar-
schlustprüfung zum Hochschulstudium berechtigt. u.»ese« kann sich auf allgemein
wisseuschastlche Fâcher und aus spezielle« Beruftftudiu« erstrecken.

An den Universitäten sind selbständige Lehrftühle für Pädagogik zu er-
richten, denen pädagogische Seminare und U«bung»schul« anzugliedern find.

4. Die Anstellung«prü>ung. Sie hat sich nur auf die Berufsbildung (in
Theorie und Praxi«) zu erstrecken.

Die bisher für die Schulpraktikanten und Hilfslehrer vorgeschriebenen
Awang«-Fortbildung«konferenzen sind aufzuheben An ihre Stelle können sreie
Konferenzen aller Lehrkräfte eine« Bezirke« treten, in denen dies« die Früchte
ihre« Studium« und ihre Erfahrungen in der Schularbeit in gegenseitig befruch-
tender Weise auttauschen.
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Erziehung. Ter Charakter unseres gesamten Volk«schulwesen» setzt

eine Erziehung der Lehrer in christlichem Geiste voraus. Diese, wie ein erfolg-
reicher Unterricht, werden am besten gewârleistet:

1, durch geeignete Lehrerbildung; an den LehrerbildungSstalten ist tonse-

guent da« Fachlehrersysteni durchzuführen; von den Lehrerbildnern ist zu ver»

langen Absolvierung de« Lehrerseminar« smindestenS mit Note 2), vier Semester
Hochschulstudium mit einer Abschlußprüfung, sowie vier Jahre UnterrichtSpraxi«
in den erwählten Fächern, bzw. in der Volksschule (VolkSschulpraxiS ist von
allen Lehrerbildnern zu fordern, die im Lehrerseminar berufliche Fâcher zu
lehren haben);

2. durch gute Lehrbücher; diese müssen objektiv abgefaßt sein und die

neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung berücksichtigen; Leitfäden sind

als Unterrichtsbücher abzulehnen;
!i. durch Anstaltserziehung der Präparandenschüler.

*Z>er Kinematograph im Kt. Schwyz.
Eben erläßt der Reg.-Rat auf Antrag d«S Erz.-Rate« folgende Verordnung

betreff Regelung de« Besuche« der Kinematographentheater.
is I. Die Bewilligung zu kinematographischen Vorstellungen darf nur

erteilt werden unter den in den nachfolgenden Paragraphen genannten Be>

dingungen.
Die Vorstellungen mit Grammophonen u. dgl. unterliegen den gleichen

Bedingungen.
s 2. Tie Zulassung zu den kinematographischen Vorstellunzen ist den

Kindern bi« zum erfüllten lt>. Altersjahre auch in Begleitung der Eltern oder
Vormünder untersagt. Diese Bestimmung ist in die üffentlichen Programme
aufzunehmen.

Eine Ausnahme besteht für besondere Schulvorstellungen. Da« Programm
derselben unterliegt der vorherigen Genehmigung des Ortsschulrate«. Ter Ve»

such der Schnlvorstellungen hat in Begleitung der Lehrerschaft zu erfolgen.
3. Von den Vorstellungen sind alle Bilder auszuschließen, die in

religidser oder sittlicher Hinsickt nicht einwandfrei sind.
Die Programme der kinematographischen Vorstellungen für Erwachsene

sind vorher in Doppel dem kantonalen Patentbureau einzureichen.
Den Polizeiorganen ist der Zutritt zu allen Vorstellungen jederzeit frei

gestattet.
S 4. Die Vorstellungen für Erwachsene müssen spätesten« abend« 1>)V«

Uhr, diejenigen für Kinder spätesten« abend« 6 llhr beendet sein.
s 5. Patentinhaber, welche diesen Bestimmungen zuwiderhandeln, unter»

liegen den in 558 .'< und 5,4 de« Gesetze« über das Handelsgewerbe enthaltenen
Strafen.

5i 6. Die Bestimmungen dieser Verordnung bezüglich der Schulvorstell»
ungen finden auch entsprechende Anwendung auf die Inhaber ständiger Kine»
matogravhentheater, die der Patentpflicht nicht unterliegen.

Wir begrüßen diesen Beschluß al» weitblickend und zeitgemäß. Vernehm»
lassungSfrist bi« S. Juni 1912. einzureichen an da« Erziehung«departement de«

Kt». Schwyz.

Reiseführer und Kegitimationskarten
sind zu bcziehen durch Herrn A. Af«t,»Var»den, Lehrer in Zrrg.


	Zum Kapitel Lehrerbildung

